
199 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 
des Ausschusses für innere Angelegenheiten 

über die Regierungsvorlage (82 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Waffengesetz 1967 
geändert wird (Waffengesetz-Novelle 1979) 

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält neben 
einer Erweiterung des Begriffes Faustfeuerwaffen 
eine Reihe von waffenpolizeilidlen Regelungen 
über Kriegsmaterial. Als Kriegsmaterial im Sinne 
der Vorlage sind Waffen, Munition und Aus­
rüsturtgsgegenstände· anzusehen, die . durdl Ver­
ordnung auf Grund des Bundesgesetzes über die 
Ein-, Aus- und Durdlfuhr von Kriegsmaterial 
bestimmt werden. Da Kriegsmaterial nahezu aus­
sdlließlidl militärisdlen' Einri.dltungen dient, 
sollte es Privatpersonen grundsätzlidl nidlt zu­
gänglidl sein; es muß allerdings die Möglidlkeit 
gegeben werden, Ausnahmebestimmungen zu er­
teilen. Der Entwurf enthält au.ch Bestimmungen 
über Erbsmaft und Auffinden von Kriegsmaterial 
sowie Strafbestimmungen. Zur Durdlsetzung des 
Verlbotes der Einfuhr, des B·e&1tzes IUtlId des 
Führens von Kriegsmaterial und sonstigen Waffen 
und Munition, soll den Organen des öffentlidlen 
Simerheitsdienstes eine Durmsuchung der Klei­
dung von Personen, i4res Gepäcks und ihrer 
Fahrzeuge ermöglidlt werden. 

Der Ausschuß für innere Angelegenheiten hat 
den vorliegenden Gesetzentwurf am 11. Dezem-

Kraft 

Beridlterstatter 

ber 1979 in Verhandlung genommen. In der De­
batte, an der sidl außer dem Berimterstatter die 
Abgeordneten Dr. Li c haI, Dr. 0 f ne r, 
Dr. Er mac or a, Elisabeth S c h m i d t, 
B rau n, Dr. N eis 5 e rund Ausschußobmann 
lng. Hob I sowie der Bundesminister für Inneres 
L a n c beteiligten, wurden von den Abgeordne­
ten Dr. Lichal, Dr. Ofner, Braun und 
lng. Ho Ib I zwei, Aibändetutllgsanträge betreffend 
die Ziffern 3 und 8 der Regierungsvorlage ge-. 
stellt. ' 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor­
lage unter Berücksidltigung der oberwähnten Ab­
änderungsanträge einstimmig angenommen. 

Zu der Abänderung in Ziffer 3 § 17 Abs. 3 
wird folgendes bemerkt: 

Als Dauer der Tätigkeit ist z. B. die Dauer 
der Ausübung eines bestimmten Berufes anzu­
sehen. 

Der Aussmuß für innere Angelegenheiten stellt 
somit den. A n t rag, der Nationalrat wolle dem . /. 
:;1. Ltllig ,e seih 11 oss ,e n ,ein G ,eset zen t W I\l: r f 
die y.wf:aSSlUilllgJsmäß1Jge ZlwsIui.rnm'Wllg 'erteil eo. 

Wien, 1979 12 11 

Ing. Hobl 

Obmann 
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2 199 der Beilagen 

). 

mit 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 

dem das Waffengesetz 1967 geändert 
wird (Waffengesetznovelle 1979) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Waff'engesetz 1967, BGBl. Nr. 121, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 109/ 
1971, 168/1973 und 91/1975, wird w,j'e folgt ge­
ändert: 

1. § 3 hat zu lauten: 

,,§ 3. Faustfeuerwaffen im Sinne dieses Bundes­
gesetzes sind Schußwaffen, bei denen die Ge­
schosse durch Verbrennung eines Treibmittels 
ihren Antrieb erhallJen und die eine Gesamtlänge 
von höchstens 60 cm aufweisen." 

2. Nach § 4 ist folgender § 4 a einzufügen: 

,,§ 4 a. Kriegsmaterial im Sinne dieses Bundes­
g,esetzes sind die auf Grund des § 2 des Bundes­
gesetzes vom 18. Oktober 1977 über die Ein-, 
Aus- und Durchfuhr von Kriegsmaterial, BGBl. 
Nr. 540, durch Verordnung bestimmten Waffen, 
Munitions- und Ausrüstungsgegenstände." 

3. Dem § 17 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) Wird ein Waffenpaß nur im Hinblick auf 
die besonderen Gefahren, die bei der Ausübung 
einer bestimmten Tätigkeit auftreten, ausgestellt, 
so kann die Behörde die Befugnis zum Führen 
durch einen enbsprechenden Vermerk im Waff·en­
paß auf die Dauer dieser Tätigkeit beschrän­
ken." 

4. Nach § 28 sind folgende überschrift und fol­
gende §§ 28 a und 28 beinzufügen: 

"Kriegsmaterial 

§ 28 a. (1) Der Erwerb, der Besitz und das 
Führen von Kriegsmaterial sind verboten. 

(2) Von den Verboten des Abs. 1 können auf 
Antrag Ausnahmebewilligungen erteilt weroen. 
Ausnahmebewilligungen dürfen nur erteilt wer­
den, wenn der Antragsteller verläßlich ist und 
das 21. Lebensjahr vollendet hat. Sie sind zu 
versagen, wenn gegen ihre Erteilung militärische, 

sicherheitspolizeiliche oder andeI'e diesen ver­
gleichbare gewichtige B-edenken bestehen. 

(3) Eine AusnahrnebewiUigung nach Abs. 2 kann 
angemessen befrist!et werden; sie ist zu wider­
rufen, wenn die V orauss,etzungen für ihre Ertei­
lung weggefallen sind. 

(4) Eine Ausnahmebewilligung kann- aus den 
im Abs. 2, 3. Satz, angeführten Gründen an 
Auflagen geknüpft werden. 

(5) Die Erteilung von Ausnahmebewilligungen 
und deren WiderJ:1Uf obliegen dem Bundesmi­
nister für Landesverteidigung im Einvernehmen 
mit dem :BuIlJdlesminister ,für Inneres. 

(6) Di'e Bestimmung des Abs. 1 gilt nicht für 
Gewehrpatronen mit Vollmantelgeschoß, die als 
Kriegsmaterial anzusehen sind. Der Erwerb dieser 
Patronen ist jedoch nur auf Grund eines gültigen 
Waffenpasses, einer gültigen Waff.enbesitzkarte, 
eines gültigen Waffenscheines oder einer gültigen 
Jagdkarte zulä>ssig. Sie dürfen nur Personen über­
lassen werden, die im Besitz einer solchen Ur­
kunde sind. 

(7) Befindet sich im Nachlaß eines Verstorbe­
nen Kr~egsmaterial, so hat die Person, in deren 
Obhut es sich Ibefindet, dies ohne unnätigen 
Aufschub einer Sicherheits- oder Militäl'dienst­
stelle zu melden. Diese hat ,die unverzügliche 
Sicherstellung des Kriegsmaterials zu veranlassen 
und, sofern erforderlich, für seine Vernichtung 
zu sorgen. 

War das verbliebene Kriegsmaterial nicht einer 
berechtigten Person auszufolgen, so geht es nach 
Ablauf von drei Jahren ab der Sicherstellung in 
das Eigentum des Bundes über. In diesem FaJle 
hat der Bundesminister für Larudesverteidigung 
dem Erben oder Vermächtnisnehmer eine ange­
messene Entschädigung zu gewähren, wenn es 
dieser binnen einem Jahr ab dem Eigentumsüber­
gang verlangt und der Erblasser zum Besitz des! 
Kriegsmaterials befugt war. 

(8) Wer wahrnimmt, daß sich Kriegsmaterial 
offenbar in niemandes Obhut befindet, hat dies 
ohne unnötigen Aufschub einer Sicherheits- oder 
Militärdienststelle zu melden. Diese hat die un-
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v:erzügliche Sicherstellung des Kriegsm<tterials zu 
veranlassen und, sofern erfol"ideP1ich, für seine 
Vernichtung zu sorgen. 

War das verbliebene Kriegsmaterial. nicht einer 
berechtigten Person ausz,ufolgen, so geht es nach 
Ablauf von drei Jahren ab der Sicherstellung in 
idas Eigentum des Bundes über. 

§ 28 b. Die Bestimmungen der §§ 5 bis 8, 10, 
12, 13, 14 Abs .. 3, 20, 21, 30 Abs. 1 Z. 2, 31 (aus­
genommen jene für die Einfuhr), 32 und 33 
(<liusgenommen jene für die Einfuhr) gelten für 
Kriegsmaterial sinngemäß." 

5. § 30 hat zu launen: 

,,§ 30. (1) Die Vorschriften dieses Bundesgeset­
zes, mit Ausnahme jener ,der §§ 11 bis 14, finden 
keine Anwendung auf 

1. Sch·ußwaffen mit Luntenschloß-, Radschloß­
und Steinschloßzündung ; 

2. sonstige Schußwaffen, sofern sie vor dem 
Jahre 1871 erzeugt worden sind; 

3. Schußwaffen, bei denen die Geschosse durch 
verdichtete Luft (Druckluftwaffen) oder 
den unter Verwendung V'On Kohlensäure 
entstan'denen Gasdruck (C02-Waffen) ange­
tDieben werden, sofern ,das Kaliber nich,t 
6 mm oder mehr <beträgt; 

4. Zimmerstutzen; 
5. andere Arten minderwirksamer Waffen, die 

der Bundesminister für Inneres durch Ver­
ordnung als solche bezeichnet. 

(2) Die Behörde hat auf Antrag durch Bescheid 
f.estzustellen, ob eine Waffe unter die Bestim­
mungen des Abs. 1 fällt." 

6. § 36 .Nbs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Wer, 'Wenn aU91 nur f.ahrlässig, 
a) unbefugt Faustfeuerwaffen besitzt oder 

führt; 
ob) verbotene Waffen (§ 11) unJbefugt hesitzt; 

c) Waff'en 'Oder Munition besitzt, ohwohl ihm 
,dies gemäß § 12 v:er'boten ist; 

rd) Kriegsmaterial (ausgenommen Gewehrpa­
tronen mit VoUmantelgeschoß) unbefugt 
erwiflbt, besitzt oder führt; 

,e) Faustfeuerwaffen, verhoten'e Waffen oder 
Kriegsmaterial (ausgenommen Gewehrpa­
tronen mit Vol1mantelgeschoß) einer Per­
son, die zu deren Besitz nicht befugt ist, 
überläßt, 

3 

bestrafen ist, u,nd ,ist mit einer Gel,dstraf,e bis zu 
30000.s oder mit Arrest his zu sechs Wochen 
zu bestrafen, wer entJgegenden Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes oder einer auf Grund dieses 
BundesgesetZleserlas·senen VeI"oJ.idnung 

a) Schuß,waffen fü4,rt; 
h) Waffen (ausgenommen Kriegsmaterial) ein­

führt OIder .anderen Personen überläßt; 
c) Munition anderen Pers'Onen überläßt. 

Ebens'o ist zu bestrafen, wer gegen Auflagen, die 
nach § 28 a Albs. 4 erteHt wor,den sind, verstößt. 

(2) Der Versuch ist stra·fibar." 

8. Nach ,§ 39 ist folgenIder § 39 a einiZufügen: 

,,§ 39 a. (1) Zur Durchsetzung des Verbotes der 
Einfuhr, Ausfuhr, des Besitzes und des Führens 
von Kriegsmaterial sowie von Waffen und Muni­
tion, die nicht Kriegsmaterial sihd, auf Grund 
dieses oder anderer Bundesgesetze kann durch Or­
gane des öffentlichen Sicherheitsdienstes eine 
Durchsuchung der Kleidung von Personen und 
der von diesen mitgeführten Behältnisse (Fahr­
zeuge, Koffer, Taschen u. dgl.) an Orten vorge­
nommen werden, an denen auf Grund eines kon­
kreten Hinweises oder sonstiger bestimmter Tat­
sachen der dringende Verdacht besteht, daß dem 
erwähnten Verbot zuwidergehandelt wird und 
wo diese Durchsuchung zur Abwehr von Gefah­
ren für die öffentliche Sicherheit geboten er­
scheint. 

(2) Bei Durchsuchungen nach Abs. 1 ist der 
§142 Abs.l StPO sinng,emäß anzuwenlden. 

9. Die AbsatzheZleichnun.g des Abs. 1 und die 
Abs. 2 ibis 5 ,des § 40 haben:cu ennfallen. 

10. § 44kbs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Von den Bestimmungen dieses B~ndes­
gesetzes !blei:ben unberührt: 

1; Der § 40 Abs. 5 des Sch,ieß- und Spreng­
mittelgesetzes, BGBl. Nr. 196/1935, in der 
Fassung des Art. I der ~erof1dnung GBl. f. 
d. L. Ö. Nr. 483/1938; 

2. der § 376 Z. 18 Jer Gewerbeondnung 1973, 
BGßil. Nr. 50/1974; 

3 .. der § 111 Abs·; 1 ides· Forstgesetzes 1975, 
BGBl. Nr. 440; 

4. die Bestimiinungen ides Bundesgesetzes über 
,die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Kriegs­
material, BGBL Nr. 540/1977." 

Artikel II 

ist voOm Gericht mit Freiheitsstrafe his zu sechs Dieses Bundesgesetz tritt· mit dem dritten 
Monaten oder mit Gddstrafe his zu 360 Tages- seiner Kundmachung folgenden Mona.tsersten in 
sätzen zu bestrafen." Kraft. 

7. § 37 hat zu laut'en: Artikel III 

§ 37. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, Auf Personen, ,die zum Zeitpunkt des Inkraft-
sofern das Verhalten nicht nach § 36 Abs. 1 zu tretens dieses Bundesgesetzes Faustfeuerwaffen 
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4 199 Ider BeiillaJgen 

Ib·esitzen, idie Ibis dahin nicht als solche gegolten die unverzügliche SichersteNung de~ Kriegsmate­
hahen,sind 'rdie BeStimmungen des § 42 des rials und, s'of'ern' erfo11derlich, seme Vernichtung 
Waffengesenzes 1967 anzuwenden. zu veranlassen. 

Artikel IV 

(1) Einer Per&on, rdiezum Zeitpunkt des In­
k.rafttr,etens dieses Bundesg,esetzes Kriegsmaterial 
besitzt und der ,die nach diesem Bundesgesetz 
erlorderliche Erlaubnis ZUJll1 Besitz dieses Kriegs­
materials feMt, st,eht ,es frei, 'bin!llen ,drei Monaten 
a.'b diesem Zeitpunkt ibeim BUnld,esminister für 
Lal1!desverteidigung die Erteilung einer Aus­
naJhmebewilligung nach § 28 a zu heantr,agen. Der 
Besitz des Kriegsrmaterials gilt während dieses 
Zeitraumes, sofern jedoch ,die Erteilung der 
Erlaubnis :beantragt WU11de, bis zu deren Ertei­
lung, im Falle rder A:bweisunrg !bi,SI zu seiner 
SicherstellUlIlJg als erlaubt. Der Bimdesminister 
Ifür ,Lmdesv,enei,digunrg hat jedoch, wenn dies aus 
SicheJ:lheitsgrunden g,eooten erscheint, die unver­
zügliche Sichersteil1ung des Kriegsmateria1s und, 
sofern erfo1"derlich~ ~eine Vernichtung zu ver­
anlassen. 

(2) Der Antraogsteller !hat Militär- oder Sicher­
heitsorganen auf Vedangendas in seinem Besitz 
Ibettridlich,e Kriegsmateriarl vorzuw.eisen. 

(3) Der Besitzer ,"on Kriegsrmaterial, der nicht 
he<)!bsichtigt, einen Antng nach Albs. 1 'Zu st'ellen, 
hat dieses innerhaLb des dort bestimmten Zeit­
raumes einer Sicherheits- oder Militärdienstst,elle 
zu meLden. 

-( 4) Die Sicheriheits- oIdJer Militärtdienststel1e 
iha tim ,Falle 

a)einer MelJdu:ng nach A'hs. 3 und 
b) der Abweisung eines, Antrages nach Abs. 1 

nach Rechtskraft ,dies abweisenden Beschei­
des 

r(5) Kri-eg-smaterial, das 
a) gemäß Abs . .1 sich,e11gestellt, nicht vernichtet 

rund dessen Besitz dem Antraogsteller nicht 
erlaUlbt wutide, oder 

rb) gemäß .Albs.4 sichergestellt und nidtt ver~ 
1l1i'ichtet wurde, ' 

geht 1n ,das EigentUJll1 des BU11!des libero Für 
,solches Kriegsmatellial ist dem letzten früheren 
Besitzer auf Verlangen eine angemessene Ent­
schädigung 'Zuzuerkennen.: 

(6) Bescheide, mit denim vor' dem Inkraft­
treten idiiesres Burildesgesetzes der Erwerh von 
Kri,~gsmaterial er.laUlbt wul"de, gelten auch als 
Aus11Jahmebew.illigung zum Besitz des. betreffen­
den Krieg~materialsilID Sinne des § 28 a Albs. 2. 

Artikel V 

Mit der VoUziehung 

1. dies'es Bun,desgesetzes mit Ausn'ahme des 
Art. I Z. 2, 4, 6 rurud! 9 uIlld des Art. IV ist 
,der. Btmde~nlinister fÜ·r Inneres, 

2. des Art. 1 Z. 2 und 4 und des Art. IV ist 
,der Bundesrm,ini'ster für Landesverte~d'igung 
iJffi Einvernehmen mit, dem Bundesminister 
für Inneres, 

3. des Art. t Z. 6 ist der Bundesminister für 
. Justiz, 

4.,des Art. I Z. ,9 sind der Bundesminister für 
Inneres, ,der Bundesminister ,für Landesver­
teidigung UIIlId der Bundesminister f-Ur Justiz, 
je nach ihrem. Wirku>11Igshereich, 

betraut. 
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